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Bekanntmachung
der Haushaltssatzung

des Schulverbandes Miltach für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes
(BaySchFG) und Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) hat die Schulverbandsversammlung des Schulver-
bandes Miltach in ihrer öffentllchen Sitzung am24.Q2.2026 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9
Abs. 'l Satz 2 BaySchFG und 40 ff. KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO
amtlich bekannt gemacht wird.

lt.

Das Landratsamt Cham hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben
vom 11.03.2026 Az.: Komml-941.62 (2026) festgestellt, dass die Haus-
haltssatzung keine genehmigungspfl ichtigen Bestandteile enthält.

lll.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentli-
chung der Bekanntmachung bis zur nächsten öffentlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle der Gemeinde Mil-
tach in 93468 Miltach, Kötztinger Str. 3, während der allgemeinen
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.

lv.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung am 01 .01 .2026 in Kraft.

Ort. Datuml

Miltach, 1 '1.03.2026
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